
 

Beschlussvorlage  Drucksache Nr. (ggf. Nachtragsvermerk) 

«VONAME»  

 
Betreff: öffentlich 
 
Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe 
 

 Erstellungsdatum 06.11.2001 

 Eingang 02:  

Geschäftsbereich/FB: Oberbürgermeister    
 

Beratungsfolge: Empfehlung Entscheidung 

Datum der Sitzung Gremium 

 

  

05.12.2001 Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam 

 
 

  

 

Beschlussvorschlag:  Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 
 
Die Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe in der Haushaltsstelle 91000.80801  
Zinsen für Kassenkredite in Höhe von 450.000,00 DM. 
 
Als Deckungsquelle dient der Sammelnachweis 4 Personalkosten. 
 
 
 

Ergebnisse der Vorberatungen 
auf der Rückseite 

  

Entscheidungsergebnis   

Gremium:   Sitzung am:  
   

 einstimmig  mit Stimmen-
 mehrheit 

Ja Nein Enthaltung  überwiesen in den Ausschuss: 

 Lt. Beschlussvorschlag  Beschluss abgelehnt   

 abweichender Beschluss DS 
Nr.: 

  Wiedervorlage: 

   
 zurückgestellt  zurückgezogen   



 
Entscheidungsergebnis:  

Gremium:  

Sitzung am:  

Beratungsergebnis:  

 

Gremium:  

Sitzung am:  

Beratungsergebnis:  

 
Finanzielle Auswirkungen?   Ja  Nein 

(Ausführliche Darstellung der finanziellen Auswirkungen, wie z. B. Gesamtkosten, Eigenanteil, Leistungen Dritter (ohne öffentl. Förderung), 
beantragte/bewilligte öffentl. Förderung, Folgekosten, Veranschlagung usw.) 
 

Seit der Beschlussfassung über den Nachtragshaushaltsplan hat sich die Liquiditätslage der Stadt 
Potsdam erheblich verschlechtert. Dieses liegt zum einen an den nicht abgedeckten Fehlbeträgen 
sowie der noch nicht realisierten 3.Gewoba-Tranche. Der durch die Haushaltssatzung festgelegte 
Höchstbetrag der Kassenkredite liegt gegenwärtig bei 60,0 Mio DM und wurde im Oktober 2001 
erstmals ausgeschöpft. Um die nötige Liquidität für die Begleichung von Rechnungen, Gehältern 
sowie Sozialhilfeausgaben bis zum Jahresende sicherzustellen, ist eine Erhöhung des 
Kassenkreditrahmens unumgänglich. Der genehmigungsfreie Höchstbetrag liegt gemäß § 87 Abs.2 
Gemeindeordnung bei 89,6 Mio DM. 
 
Die Inanspruchnahme der Kassenkredite verursacht Zinszahlungen gegenüber den gewährenden 
Banken. Die im Haushaltsplan veranschlagten Zinsen für Kassenkredite (Haushaltsstelle 
91000.80801) in Höhe von 400.000 DM werden nicht ausreichen, um die Verbindlichkeiten 
gegenüber den Banken zu erfüllen. Nach Berechnungen der Stadtkasse ist bis zum 31.12.2001 mit 
zusätzlichen Zinsen in Höhe von 450.000 DM zu rechnen. Der Haushaltsansatz muß daher 
überplanmäßig um diesen Betrag aufgestockt werden. 
 
 
 

ggf. Folgeblätter beifügen 

 
 

     

Oberbürgermeister  Geschäftsbereich I  Dezernat II 
     
     

  Geschäftsbereich III  Geschäftsbereich IV 
Begründung:  



 
 
 
 
 
 


